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Vorwort. 
Der Tag der Reform des Reichsstrafgesetzbuches kann zur 

Zeit als ein dies certus an, incertus quando bezeichnet werden. 
Noch ist fraglich, wann die Reichsregierung den Wechsel, den 
sie in mehrfachen, an die Öffentlichkeit gerichteten Erklärungen 
gezogen, einlösen wird; aber schon ist dieser Wechsel in der 
freigebigsten Weise diskontiert worden. Juristen und Laien 
haben darin gewetteifert, ihre Ansichten und Wünsche, Hoff-
nungen und Erwartungen, die sie an die Revision des RStGB. 
knüpfen, in besonderen Abhandlungen, in P'ach- und Tages-
zeitungen, in Vorträgen, Versammlungen und Resolutionen der 
Öffentlichkeit und der Regierung zu unterbreiten; und die Zahl 
der Reformvorschläge ist bereits heute eine fast unübersehbare. 

Den jüngeren Juristen mußte es naturgemäß angemessen 
erscheinen, sich diesem spontanen Ansturm gegenüber zunächst 
rein rezeptiv zu verhalten; möglichst viel des im Übermaß dar-
gebotenen Stoffes in sich aufzunehmen, um allmählich, erst rein 
rezipierend, dann kritisierend, in der literarischen Sturmflut den 
festen Boden einer eigenen Meinung zu gewinnen. Unwillkürlich 
drängte sich hierbei der Wunsch auf, das bei dem Studium der 
Reformvorschläge gewonnene tatsächliche Material zu sammeln 
und die, aus langatmigen Auseinandersetzungen oft nur mit 
Mühe herausgeschälten praktischen Vorschläge in kristallisierter 
Form der Öffentlichkeit, insbesondere einem autoritativen juristi-
schen Forum, zu unterbreiten. Und deshalb nahmen die Mit-
glieder der kriminalpolitischen Sektion des kriminalistischen 
Seminars zu Berlin mit Freude den Vorschlag ihres verehrten 
Lehrers, Geheimrats Professors v. Liszt, auf, das Resultat ihrer 
zu eigener Belehrung betriebenen Privatlektüre in systematisch 
geordneter Reihenfolge zu veröffentlichen, um auch ihrerseits 
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einen Beitrag zu dem Reformwerk zu liefern; ein Beitrag, der 
in erster Linie dazu bestimmt sein sollte, durch eine gedrängte 
und übersichtliche Darstellung des in den letzten Jahren Ge-
leisteten eine sichere und zuverlässige Grundlage für neue 
Arbeiten an dem zu errichtenden Bau zu liefern — eine „Vor-
arbeit der Vorarbeiten" zu sein. 

Die Arbeiten wurden im Wintersemester 1903/4 an der 
Hand eines seiner Zeit von den Herren Privatdozent Dr. Rad-
bruch-Heidelberg und Gerichtsassessor Dr. Brütt-Berlin ent-
worfenen und im wesentlichen beibehaltenen Planes begonnen. 
Sie umfassen bisher die Literatur der Jahre 1902, 1903 und 1904. 
Eine möglichst große Vollständigkeit der exzerpierten Literatur 
ist angestrebt worden; sie hat sich natürlich nicht in vollem 
Umfange erreichen lassen, um so mehr als das ursprünglich auf-
gestellte Verzeichnis der zu berücksichtigenden Schriften und 
Veröffentlichungen sich bald als nicht ausreichend erwies und 
dauernde Ergänzungen und Berichtigungen erforderte. Es ist 
jedoch zu hoffen, daß bei den Arbeiten wenigstens sämtliche 
bedeutendere Erscheinungen rein strafrechtlichen Charakters 
gebührend berücksichtigt worden sind. 

Die dreisemestrige Dauer der Arbeiten, welche zunächst 
von den Herren Gerichtsassessor Dr. Brütt und Dr. Delaquis, 
dann von dem Herausgeber geleitet wurden, und an welchen die 
Herren Dr. Feder, Fischer, Glaser, Gutmann, Knetsch, Dr. Meu-
mann, Morgenstern, Philippsborn, Simon, Socha, Dr. Weinberg, 
Windel, sowie Frau Dr. Marie Raschke und der Herausgeber 
sich beteiligten, war äußere Veranlassung, das bisher Geleistete 
zusammenzufassen, um einen Überblick über die Resultate der 
Arbeit zu gewinnen; die Fortsetzung des Sammelwerkes als 
eines dauernden Begleiters der Reformarbeiten ist in bestimmte 
Aussicht genommen. 

Berlin, Ostern 1905. 
Dr. Walter Lehmann. 
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Kapi t e l I. 

Grund und Zweck der Strafe. 

§ I-

D e t e r m i n i s m u s u n d I n d e t e r m i n i s m u s . 

H a t d i e F r a g e p r a k t i s c h e B e d e u t u n g f ü r d i e R e f o r m a r b e i t : 

Anonym 3. D a ß die G e s e t z g e b u n g zu dem Streit der Straf-
rechtsschulen grundsätzl iche Stel lung nimmt, ist nicht erforderlich. 
A u c h würde ein Gesetzbuch, das sich auf neuen, noch nicht er-
probten T h e o r i e n aufbaut , vermutl ich an dem Widerstand der V o l k s -
vertretung scheitern. 

V. Bülow. D e r Determinismus ist v o m S t a n d p u n k t der Phi lo-
sophie aus unbestreitbar. D i e Frage, w o d u r c h die S c h u l d — w e l c h e 
allein Voraussetzung der Strafe ist — sich erkläre, ist eine meta-
physische. D i e Überzeugung, d a ß der Mensch frei ist, ist ein Postulat 
der praktischen Vernunf t — ( K a n t ) , und für das Strafrecht aus-
schlaggebend. (S. 410) . 

Heine. E ine Frage, die ganz unzulässigerweise in die krimina-
listischen Untersuchungen h ine ingezogen worden ist, ist die philo-
sophische F r a g e n a c h der Freiheit des menschl ichen Wil lens und 
Handelns. D a ß wir, wenn wir die Entstehung unseres Willens und 
Handelns kausal zurückverfolgen, nicht begreifen können, wie Frei-
heit des Wil lens denkbar wäre, und daß wir für den Werdeprozeß 
unseres D e n k e n s und Handelns genau dieselbe unerbittliche Gesetz-
mäßigkei t annehmen müssen, wie für j e d e n Naturvorgang, ist ebenso 
unbestreitbar, wie die Tatsache , d a ß alles menschliche Wol len und 
Handeln sich vol lz ieht unter dem Bewußtsein und der Voraussetzung 
der Freiheit. N i c h t nur die Kr iminal just iz , sondern jede soziale 
oder pol i t ische A k t i o n , jedes Vorwärtsstreben des einzelnen wie der 
Klassen, jeder K a m p f für Ü b e r z e u g u n g und Ideale steht unter dem 
Zeichen des freien Willens. D a m i t kann sich der Kriminal ist be-
g n ü g e n , ganz g le ichgül t ig , w e l c h e phi losophische L ö s u n g dieses 
W i d e r s p r u c h s in der menschl ichen Natur er bi l l igen mag. (S. 24.) 

Köhler. Voraussetzung der Strafe ist die Willensfreiheit . 

(S. 14 ff.) 
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K o h l e r 1. Die Grundprobleme des Strafrechts erfordern ein 
Zurückgehen auf eine einheitliche philosophische Weltbetrachtung, 
die nicht Sache des Glaubens, sondern des P'orschens und Wissens 
ist. Diese kann nicht die mechanische, sondern nur die idealistische 
sein. Sie kennt eine beschränkte Willensfreiheit, indem nach ihr 
durch Motiv und Charakter eine Geneigtheit, aber nicht ein abso-
luter Zwang zu der T a t begründet wird. Diese Willensfreiheit ist 
Voraussetzung der Strafe. (S. 1 3 5 . ) 

v. Liszt 2. Die Meinungsverschiedenheit über Determinismus 
und Indeterminismus ist für den Gesetzgeber gleichgültig. (S. 270 f.) 

Petersen. Die ganze Erörterung, ob der Mensch Willensfreiheit 
besitzt und ob die deterministische oder indeterministische An-
schauung richtig ist, gehört überhaupt nicht in das Gebiet des 
Strafrechts, sondern in dasjenige der Philosophie und Psychologie. 
Diese Erörterung kann für das Strafrecht erst wichtig werden, wenn 
die neue Weltanschauung die alte Weltanschauung derart besiegt 
hat, daß sie mehr oder minder Gemeingut des ganzen Volkes ge-
worden ist. Unser ganzes Staatswesen beruht aber auf der christ-
lich-germanischen Weltanschauung; deshalb sind die Lehrsätze der 
neuen Strafrechtsschule für den Gesetzgeber nicht verwertbar. (S. 253 .) 

Tönnies. Für den Gegensatz des Vergeltungs- und Zwecks-
prinzips erscheint die Frage der Willensfreiheit unerheblich. (S. 1 7 1 ff.) 

Wach 1. Die Strafe setzt Verantwortlichkeit voraus. Der Streit 
um die Willensfreiheit ist dafür ohne Bedeutung. (S. 35.) 

Derselbe 3. Der Streit um Willensfreiheit und Determinismus 
hat keine wesentliche praktische Bedeutung. (S. 4.) 

Wachenfeld. In den Streit um den Strafzweck ist zu Unrecht 
der Gegensatz des Determinismus und Indeterminismus hineinge-
zogen worden. (S. 24 1 . ) 

§ 2 . 

D e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e r k l a s s i s c h e n u n d d e r 

m o d e r n e n K r i m i n a l i s t e n s c h u l e . 

Z u w e l c h e r r e c h n e t s i c h d e r A u t o r ? 

Anonym 1. Die Lehren der modernen Schule, die nur aus 
Nützlichkeitsgründen strafen will, sind eine Form der Unnatur 
unserer Zeit, die ihr den Stempel der Entartung und des Perversen 
aufdrückt. Sie sind daher von den Gesunden und Normalen zu 


